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in Thalheim: Nach wie vor suchen
wir Beisitzer und Beiseitzerinnen
für den Begleitausschuss des
Förderprojektes „Demokratie le-
ben!“ sowie für das zugehörige
Jugendforum. Trauen Sie sich,
machen Sie mit! Aus Seite 10
und auf unserer Homepage fin-
den Sie alles, was Sie dazu wis-
sen müssen.

Ich freue mich schon darauf,
Thalheim nach dem langen Winter
nun wieder aufblühen zu sehen!

Herzlichst 

Ihr 

Nico Dittmann
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Liebe Thalheimerinnen und Thalheimer, 

der kalendarische Frühlingsan-
fang liegt bereits hinter uns und
die ersten Schneeglöckchen und
Krokusse strecken uns ihre Blü-
ten entgegen. Gerade rechtzeitig
zu unserem jährlichen Oster-
brunnenfest! Mittlerweile feiern
wir das 15. Mal die Einweihung
des Osterbrunnens und auch das
Oster-(S)Hoppeln in der Innen-
stadt mit unseren Gewerbetrei-
benden ist mittlerweile ein fester
Bestandteil unseres Veranstal-
tungskalenders. Unsere Stadt
wird wieder bunter – nutzen Sie
das doch auch gleich für einen
Frühlingsputz vor Ihrer Haustür!
Dann kann sich jeder über eine
saubere Stadt freuen, die ihre
Gäste willkommen heißt.
Auch wir werden unsere Stadt

bald wieder mit den beliebten
Blumenfahrrädern aufwerten.
Freuen Sie sich außerdem auf
viele Veranstaltungen in und um
Thalheim. Der Frühling belebt
auch die Kultur-Branche wieder.
So freuen wir uns schon sehr auf
das Frühlingskonzert des Stadt-
chores sowie auf andere Höhe-
punkte, die Sie auf Seite 13
nachlesen können.
Ein besonderes Anliegen ist mir
das Bewerbungsverfahren zum
Schöffenamt, welches dieses
Jahr wieder startet. Das Schöf-
fenamt ist ein wichtiger Bestand-
teil eines Gerichtsprozesses. Sie
finden alle weiteren Informatio-
nen dazu auf Seite 9. Engagieren
können Sie sich aber auch auf
ganz andere Weise, unmittelbar
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… im Februar
Renate Kreul        73 Jahre
Herbert Lehmann 90 Jahre

… im März
Manfred Richter   87 Jahre
Peter Schulze       85 Jahre

Stand 09.03.2023
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>> DER BÜRGERMEISTER
GRATULIERT …

… zum Geburtstag

Friedrich Einer, 90 Jahre
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>> Ortsübliche Bekanntmachung der Satzung zum Schutz des Gehölzbestandes
auf dem Gebiet der Stadt Thalheim/Erzgeb. (Gehölzschutzsatzung)

Aufgrund von § 4 der Sächsischen Gemeindeord-
nung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. De-
zember 2020 (SächsGVBl. S. 722) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit § 19 und § 48 Abs. 1 Satz
1 Nr. 3 des Sächsischen Naturschutzgesetzes
(SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S.
451), das zuletzt durch das Gesetz vom 9. Februar
2021 (SächsGVBl. S. 243) geändert worden ist so-
wie § 3 Abs. 1 und 2, § 22 Abs. 1 und 2, § 29 Abs. 1
Satz 2 des Gesetzes über Naturschutz und Land-
schaftspflege (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl.
I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert
worden ist, hat der Stadtrat der Stadt
Thalheim/Erzgeb. am 09.02.2023 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1 Schutzzweck; Geltungsbereich; 
Verweis auf gesetzliche Bestimmungen

(1) Schutzzweck der Satzung ist:
1. die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederher-

stellung der Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts,

2. die Belebung, Gliederung oder Pflege des
Orts- oder Landschaftsbildes,

3. die Vermeidung schädigender Einflüsse auf
den Baumbestand,

4. die Erhaltung der Lebensstätten wildleben-
der Tier- und Pflanzenarten,

5. die Erhaltung oder Verbesserung des Klein-
klimas durch die Erhöhung der Luftfeuchtig-
keit, Verminderung thermischer Belastun-
gen, Eindämmung nachteiliger Windeffekte
und durch Staubbindung bei Filterwirkung
des Laubes,

6. die Schaffung, Erhaltung oder Entwicklung
von Biotopverbundsystemen.

(2) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst
das gesamte Gebiet der Stadt Thalheim/Erz-
geb.

(3) Soweit in dieser Satzung auf gesetzliche Be-
stimmungen Bezug genommen wird, sind diese
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

§ 2 Schutzgegenstand
(1) Geschützte Gehölze im Sinne dieser Satzung

einschließlich ihrer Wurzelbereiche gemäß § 3
dieser Satzung sind:
1. Alleen und einseitige Baumreihen, unabhän-

gig vom Stammumfang der Gehölze,
2. Laubbäume mit einem Stammumfang ab 50

Zentimetern in einer Höhe von 1,00 Meter
über dem Erdboden,

3. Nadelbäume mit einem Stammumfang ab 50
Zentimetern in einer Höhe von 1,00 Meter
über dem Erdboden,

4. Obstbäume mit einem Stammumfang ab 50
Zentimetern in einer Höhe von 1,00 Meter
über dem Erdboden,

5. Sträucher von mindestens einer Höhe von
2,00 Meter,

6. Hecken mit einer durchschnittlichen Höhe
von 2,00 Meter und einer Mindestlänge von
4,00 Meter,

7. Ersatzpflanzungen, die aufgrund von Anord-
nungen nach § 10 dieser Satzung sowie auf-
grund sonstiger Rechtsvorschriften, insbe-
sondere nach Maßgabe von fortgeltenden
Entscheidungen auf der Grundlage früherer
Fassungen der Gehölzschutzsatzungen an-
gelegt wurden, unabhängig von Alter, Größe,
Art und Stammumfang der Gehölze,

8. Gehölze, die aufgrund von Festsetzungen in
einem Bebauungsplan gemäß § 9 BauGB zu
erhalten sind, unabhängig vom Stammum-
fang.

(2) 1Liegt der Kronenansatz von in Abs. 1 Nr. 2 - 4
bezeichneten Baumarten unter 1,00 Meter Hö-
he, ist der Stammumfang unmittelbar unter
dem Kronenansatz entscheidend. 2Bei mehr-
stämmigen Bäumen ist der Stammumfang nach
der Summe der Stammumfänge zu berechnen.

(3) Geschützte Gehölze im Sinne dieser Satzung
sind nicht:
1. Wald im Sinne des § 2 des Sächsischen Wald-

gesetzes,
2. Bäume, Sträucher und Hecken in Kleingärten

im Sinne von § 1 Abs. 1 des Bundeskleingar-
tengesetzes (BKleingG) in der jeweils gelten-
den Fassung,

3. Bäume und Sträucher auf Deichen, Deich-
schutzstreifen, Talsperren, Wasserspeichern
und Hochwasserrückhaltebecken im Sinne
des § 19 Abs. 2 Nr. 1 SächsNatSchG,

4. Gehölze in Baumschulen und Gärtnereien,
die zu gewerblichen Zwecken herangezogen
werden,

5. vollständig abgestorbene Gehölze.
(4) Die Satzung findet keine Anwendung:

1. soweit weitergehende Schutzvorschriften,
insbesondere über Schutzgebiete gemäß den
§ 20 ff. BNatSchG, über geschützte Biotope
nach § 30 BNatSchG und § 21 SächsNatSchG
den Schutzzweck nach § 1 gewährleisten
und den Schutzgegenstand nach Absatz 1 si-
cherstellen,

2. soweit über eine Beeinträchtigung von nach
Absatz 1 geschützten Gehölzen im Rahmen
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der Eingriffsregelung nach den §§ 14 und 15
BNatSchG in Verbindung mit § 9 ff. Sächs-
NatSchG zu entscheiden ist,

3. auf Gehölzflächen, die denkmalschutzrechtli-
chen Bestimmungen unterliegen.

§ 3 Schutzumfang
1Geschützt sind neben den oberirdischen Teilen der
in § 2 Abs. 1 aufgeführten Gehölze, auch deren
Wurzelbereiche. 2Je nach Wuchsform der geschütz-
ten Gehölze sind folgende Wurzelbereiche ge-
schützt:
1. bei Bäumen mit Säulen- bzw. pyramidaler Krone

die Flächen unter der Baumkrone zuzüglich 5,00
Meter nach allen Seiten,

2. bei allen übrigen Bäumen die Flächen unterhalb
der Baumkronen zuzüglich 1,50 Meter nach allen
Seiten,

3. bei Sträuchern die Flächen unterhalb der unge-
schnittenen Strauchkronen zuzüglich 1,00 Meter
nach allen Seiten,

4. bei Hecken die Flächen unterhalb der heckenbil-
denden Strauchkronen zuzüglich 0,5 Meter nach
allen Seiten.

§ 4 Schutz- und Pflegegrundsätze
(1) 1Die nach § 2 geschützten Gehölze sind artge-

recht zu pflegen und deren Lebensbedingungen
so zu erhalten, dass ihre gesunde Entwicklung
und ihr Fortbestand langfristig gesichert bleiben.
2Bei Baumaßnahmen sind die Bestimmungen
der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzen-
beständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen), der ZTV-Baumpflege (Zusätzliche
Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Baumpflege) und der RAS-LP 4 (Richtlinien
für die Anlage von Straßen - Landschaftspflege
Teil 4) einzuhalten. 3Bei der Beweidung von Flä-
chen sind nach § 2 geschützte Gehölze durch ge-
eignete Auskopplungsmaßnahmen vor Beschä-
digungen, insbesondere vor Verbiss-, Scheuer-
oder Trittschäden zu schützen.

(2) 1Die Stadt Thalheim/Erzgeb. kann nach pflicht-
gemäßem Ermessen Anordnungen treffen, die
erforderlich und zweckmäßig sind, um die Zer-
störung, Beschädigung oder wesentliche Verän-
derung des nach § 2 geschützten Gehölzbestan-
des abzuwenden oder um die Folgen der vorge-
nannten Handlungen zu mindern. 2Hiervon um-
fasst sind Maßnahmen zur Pflege, zur Erhaltung
und zum Schutz des geschützten Gehölzes.
3Werden nach § 2 geschützte Gehölze beschä-
digt, kann vom Verursacher deren Sanierung
verlangt werden, wenn diese Erfolg verspricht.

(3) Es kann angeordnet werden, dass der Eigentü-
mer oder Nutzungsberechtigte eines Grund-
stücks die Durchführung bestimmter Pflege-
und Erhaltungsmaßnahmen an geschützten Ge-

hölzen im Sinne von Abs. 2 durch die Stadt
Thalheim/Erzgeb. oder durch von ihr Beauftrag-
te duldet, sofern eine Ersatzvornahme im Sinne
von § 24 Sächsisches Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz (SächsVwVG) vorgenommen
oder dem Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
ten die Durchführung notwendiger Maßnahmen
in begründeten Einzelfällen nicht vollständig
oder teilweise selbst zugemutet werden kann.

§ 5 Verbote
(1) 1Die Beseitigung der nach § 2 geschützten Ge-

hölze sowie alle Handlungen, die zum Abster-
ben, zur Zerstörung, Beschädigung oder zu ei-
ner wesentlichen Veränderung ihres Aufbaus
führen können, sind verboten. 2Eine wesentli-
che Veränderung des Aufbaus liegt vor, wenn an
den nach § 2 geschützten Gehölzen Handlun-
gen vorgenommen werden, durch die deren
charakteristisches Erscheinungsbild verändert
oder das weitere Wachstum nachhaltig negativ
beeinträchtigt wird. 3Nach Maßgabe des § 39
Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, Gebüsch, He-
cken, Bäume, Röhrichtbestände oder ähnlichen
Bewuchs in der Zeit vom 01. März bis zum 30.
September (Fällverbotszeit) abzuschneiden, zu
roden oder auf sonstige Weise zu zerstören.

(2) Verboten ist insbesondere:
1. den nach § 3 geschützten Wurzelbereich

durch Befahren mit Kraftfahrzeugen ein-
schließlich des Parkens und des Abstellens
sowie durch Ablagern von Gegenständen,
durch Aufbringen von Asphalt, Beton, Pflas-
ter, wassergebundenen Decken oder ähnli-
chen wasserundurchlässigen Materialien
oder durch Einbringen von Unterbauten für
Oberflächenbefestigungen so zu verdichten
bzw. abzudichten, dass die Vitalität der Ge-
hölze beeinträchtigt wird,

2. im nach § 3 geschützten Wurzelbereich oder
oberirdischen Bereich nach § 2 geschützter
Gehölze feste, flüssige oder gasförmige Stof-
fe auszubringen bzw. freizusetzen, welche
geeignet sind, das Gehölzwachstum zu ge-
fährden. Hierzu zählen u. a. das Lagern, An-
schütten oder Ausgießen von Abfällen, Bau-
materialien, Kraftstoffen, Salzen, Säuren,
Ölen, Laugen, Farben, Abwässern oder ähn-
lich schädlichen Stoffen,

3. im nach § 3 geschützten Wurzelbereich von
nach § 2 geschützten Gehölzen Abgrabun-
gen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen
vorzunehmen,

4. an nach § 2 geschützten Gehölzen
a) Gegenstände wie Plakate, Schilder, Hin-

weistafeln usw. anzukleben, zu nageln, zu
schrauben oder auf sonstige schädigende
Weise anzubringen,
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b) Weidezäune bzw. Halterungen für Weide-
zäune zu befestigen,

c) die Rinde abzuschneiden, abzuschälen
oder sonst wie zu entfernen oder zu be-
schädigen,

d) Kronenschnitte vorzunehmen, die das art-
oder sortentypische Aussehen nachhaltig
verändern.

(3) Nicht unter die Verbote fallen
1. ordnungsgemäße, fachgerechte dem jeweili-

gen Stand der Technik und Erfahrung ent-
sprechende Maßnahmen
a) zur Pflege und Erhaltung geschützter Ge-

hölze, wie das Nachschneiden von Astab-
brüchen, Wundpflege, Pflanz- und Erzie-
hungsschnitt, Schnitt von bestehenden
Formhecken und Formbäumen sowie die
Entfernung von Totholz,

b) zur Aufrechterhaltung der Ertragsfunktion
von Obstgehölzen,

c) zur Herstellung des Lichtraumprofils an
Wegen, Straßen und Schienenwegen so-
wie des notwendigen Sicherheitsabstan-
des zu Freileitungen,

d) zur Gewässerunterhaltung im Sinne von 
§ 31 des Sächsischen Wassergesetzes
(SächsWG),

2. unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwen-
dung einer unmittelbaren Gefahr für Perso-
nen und Sachen, wenn eine Entscheidung
der Stadt Thalheim/Erzgeb. nicht rechtzeitig
eingeholt werden kann. Die Maßnahmen sind
auf das notwendige, den jeweiligen Umstän-
den angemessene Maß unter Beachtung des
Schutzzwecks dieser Satzung zu beschrän-
ken und der Stadt Thalheim/Erzgeb. unver-
züglich anzuzeigen und zu begründen. Äu-
ßert sich die Stadt Thalheim/Erzgeb. gegen-
über dem Anzeigeerstatter zu der Maßnahme
nicht innerhalb von sechs Wochen nach Ein-
gang der Anzeige mit entsprechender Be-
gründung, so gilt die Zulässigkeit der Maß-
nahme als festgestellt.

§ 6 Ausnahmen
(1) Die Stadt Thalheim/Erzgeb. kann auf Antrag

Ausnahmen von den Verboten dieser Satzung
durch eine Ausnahmegenehmigung zulassen,
wenn:
1. dies zur Errichtung, Änderung oder Erweite-

rung baulicher Anlagen, einschließlich Ver-
und Entsorgungsleitungen nach den Vor-
schriften der Sächsischen Bauordnung
(SächsBO) erforderlich ist und eine Standort-
veränderung der baulichen Anlage aus Grün-
den des Gehölzschutzes nicht zumutbar wäre,

2. ein geschütztes Gehölz ein anderes wertvol-
leres Gehölz wesentlich beeinträchtigt,

3. von geschützten Gehölzen Gefahren für Per-
sonen und Sachen von erheblichem Wert
ausgehen und die Gefahren nicht auf andere,
dem jeweiligen Stand fachlicher Erfahrungen
und Techniken entsprechende Weise, mit zu-
mutbarem Aufwand beseitigt werden kön-
nen,

4. Veränderungen der Fahrbahnbefestigung aus
Sicherheitsgründen vorgenommen werden
müssen,

5. ein geschütztes Gehölz krank ist und seine
Erhaltung auch unter Berücksichtigung des
öffentlichen Interesses mit zumutbarem Auf-
wand nach dem jeweiligen Stand fachlicher
Erfahrungen und Techniken nicht möglich ist,

6. die geschützten Gehölze die Einwirkung von
Licht und Sonne auf Fenster unzumutbar be-
einträchtigen und dies nicht mit zumutbarem
Aufwand nach dem jeweiligen Stand fachli-
cher Erfahrungen und Techniken zu beseiti-
gen ist. Eine unzumutbare Beeinträchtigung
liegt vor, wenn Fenster so beschattet wer-
den, dass dahinterliegende Wohnräume
während des Tages nur mit künstlichem Licht
benutzt werden können.

(2) Eine Ausnahmegenehmigung ist zu erteilen,
wenn der Eigentümer eines Grundstückes oder
ein sonstiger Berechtigter aufgrund von öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften verpflichtet ist,
nach § 2 geschützte Gehölze zu entfernen, zu
beeinträchtigen oder ihren Kronenaufbau we-
sentlich zu verändern.

(3) Ausnahmegenehmigungen können mit Neben-
bestimmungen versehen werden.

§ 7 Befreiung
(1) Liegen die Voraussetzungen einer Ausnahme-

genehmigung nicht vor, kann auf Antrag eine
Befreiung nach § 67 BNatSchG von den Verbo-
ten dieser Satzung gewährt werden, wenn:
1. dies aus Gründen des überwiegenden öffent-

lichen Interesses, einschließlich solcher so-
zialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist
oder

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzel-
fall zu einer unzumutbaren Belastung führen
würde und die Abweichung mit den Belangen
von Naturschutz und Landschaftspflege ver-
einbar ist.

(2) Befreiungen können mit Nebenbestimmungen
versehen werden.

§ 8 Verfahren zur Erteilung 
einer Ausnahmegenehmigung nach § 6

(1) 1Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung
nach § 6 ist vom Eigentümer der nach § 2 ge-
schützten Gehölze oder eines sonstigen Berech-
tigten schriftlich bei der Stadt Thalheim/Erzgeb.
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zu beantragen. 2In dem zu begründenden An-
trag sind Art (soweit bekannt) und Ausmaße
(Stammumfang in Zentimetern, gemessen in
einem Meter Höhe vom Erdboden aus, Höhe
und Kronendurchmesser) der nach § 2 ge-
schützten Gehölze, sowie eine kurze Maßnah-
menbeschreibung und ein Lageplan anzugeben.
3Bei kranken und standgefährdeten Bäumen
kann die Stadt Thalheim/Erzgeb. die Vorlage ei-
nes Gutachtens eines staatlich geprüften
Baumsachverständigen verlangen. 4Ein Sach-
verständigengutachten kann auch verlangt
werden, wenn ein Antrag durch mit durch Bäu-
me verursachten Bauschäden begründet wird.

(2) 1Die Stadt Thalheim/Erzgeb. hat die Ausnahme-
genehmigung für den Zeitraum vom 1. März bis
30. September auszusetzen bzw. sie auf die
Zeit vom 1. Oktober bis zum Ende des Monats
Februar zu befristen. 2Dies gilt nicht, wenn die
Voraussetzungen des § 39 Abs. 5 Satz 2
BNatSchG gegeben sind oder wenn die Voraus-
setzungen einer beantragten Befreiung nach §
67 BNatSchG vom Verbot, Gehölze in der Zeit
vom 1. März bis 30. September zu beseitigen,
abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen (§
39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG) vorliegen und
zwingende Gründe für die Unaufschiebbarkeit
der Maßnahme gegeben sind. 3Die Vorausset-
zungen nach Satz 2 müssen durch Angaben im
Antrag nachgewiesen werden. 4Die Stadt Thal-
heim/Erzgeb. entscheidet im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens über die beantragte Be-
freiung nach § 67 BNatSchG im Einvernehmen
mit der unteren Naturschutzbehörde.

(3) 1Die Stadt Thalheim/Erzgeb. entscheidet über
die Anträge nach Absatz 1 innerhalb von sechs
Wochen nach Eingang der vollständigen Unter-
lagen im Sinne von Absatz 1. 2Die Genehmi-
gung nach § 6 gilt als erteilt, wenn der Antrag
nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe von
Gründen abgelehnt wird. 3Die Frist kann einmal
angemessen verlängert werden, wenn dies we-
gen der Schwierigkeit der Angelegenheit ge-
rechtfertigt ist. 4In diesem Fall erteilt die Stadt
Thalheim/Erzgeb. vor Ablauf der Sechswochen-
frist eine entsprechend begründete schriftliche
Zwischenmitteilung. 5Auf Verlangen wird der
Eintritt der Genehmigungsfiktion nach Satz 2
schriftlich bescheinigt. 6Die Regelungen dieses
Absatzes gelten nicht für eine gleichzeitig erfor-
derliche Befreiung nach § 67 BNatSchG und §
39 SächsNatSchG von artenschutzrechtlichen
Vorschriften oder in den Fällen des Absatzes 2.

(4) 1Ist für ein Vorhaben, zu dessen Verwirklichung
eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist,
eine andere Gestattung notwendig, ersetzt die-
se Gestattung die Genehmigung. 2Die Gestat-
tung darf nur erteilt werden, wenn die Voraus-

setzungen dieser Satzung vorliegen und die
Stadt Thalheim/Erzgeb. ihr Einvernehmen er-
teilt hat.

(5) 1Für das Verfahren werden keine Kosten erho-
ben. 2Die Kostenfreiheit erstreckt sich jedoch
nicht auf ein mögliches Widerspruchsverfahren.

§ 9 Verfahren zur Erteilung 
einer Befreiung nach § 7

(1) Für das Verfahren zur Erteilung einer Befreiung
nach § 7 gelten § 8 Abs. 1 und 2 entsprechend
sowie § 39 SächsNatSchG.

(2) Für dieses Verfahren werden Verwaltungsge-
bühren entsprechend der Verwaltungskosten-
satzung der Stadt Thalheim/Erzgeb. erhoben.

§ 10 Ersatzpflanzungen/Ersatzzahlungen
(1) Der Verursacher einer nach § 5 verbotenen

Handlung ist im Falle einer Bestandsminderung
zu einer angemessenen Ersatzpflanzung oder
angemessenen Ersatzzahlung verpflichtet, wenn
1. eine Beseitigung oder Beschädigung eines

geschützten Gehölzes entgegen § 5 Abs. 1
und 2 festgestellt wurde,

2. eine Ausnahmegenehmigung nach § 6 oder
3. eine Befreiung nach § 7 erteilt wurde.

(2) 1Ersatzpflanzungen sind auf dem von der Ver-
änderung des nach § 2 geschützten Gehölzbe-
standes betroffenen Grundstück vorzunehmen.
2Im Einzelfall können Ersatzpflanzungen auch
auf einem anderen Grundstück im Geltungsbe-
reich dieser Satzung zugelassen werden.

(3) 1Den Umfang und die Qualität der Ersatzpflan-
zungen legt die Stadt Thalheim/Erzgeb. in Ab-
stimmung mit dem städtischen Baumkontrol-
leur nach pflichtgemäßem Ermessen auf der
Grundlage der als Anlage zu dieser Satzung bei-
gefügten Tabelle „Richtwerte zur Festlegung
von Ersatzpflanzungen” fest. 2Die Anzahl der
Nachpflanzungen kann zugunsten der nächst-
höheren Pflanzenklasse reduziert werden.

(4) 1Wachsen die gepflanzten Gehölze innerhalb
von zwei Jahren nicht an, sind die Ersatzpflan-
zungen zu wiederholen. 2Die Verpflichtung zur
Ersatzpflanzung gilt als erfüllt, wenn die Gehöl-
ze mit Ablauf der dritten Vegetationsperiode
nach der Pflanzung einen guten Zustand auf-
weisen.

(5) 1Anstelle einer Ersatzpflanzung kann auch die
Umpflanzung sowie das Wiederaustreibenlas-
sen von regenerierungsfähigen Stubben ver-
langt werden, wenn diese sinnvoll und erforder-
lich erscheinen und dem Verpflichteten zuzu-
muten sind. 2Bei geschädigten aber sanierungs-
fähigen Bäumen kann auch deren Sanierung
verlangt werden, wenn sie Erfolg verspricht und
keine gegenüber der Neupflanzung unzumutbar
höheren Kosten verursacht.
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(6) 1Ist eine Ersatzpflanzung ganz oder teilweise
nicht möglich, kann eine Leistung von Ersatz in
Geld verlangt werden. 2Die Höhe der Ersatzzah-
lung bemisst sich nach den Kosten für eine Er-
satzpflanzung, einschließlich der dreijährigen
Anwuchspflege, wie sie auf einem Grundstück
üblicherweise vorgenommen wird.
3Die Zahlung ist an die Stadt Thalheim/Erzgeb.
zu entrichten und wird zweckgebunden verwen-
det.

(7) 1Zur Ersatzpflanzung bzw. Ersatzzahlung ist der
Verursacher verpflichtet. 2Verursacher ist, wer
Handlungen entgegen § 5 vornimmt oder eine
Ausnahmegenehmigung nach § 6 bzw. eine Be-
freiung nach § 7 erhalten hat. 3Führt der Verur-
sacher die Ersatzpflanzung nicht innerhalb der
ihm gesetzten Frist aus, ist § 10 Abs. 6 anzu-
wenden.

(8) Muss ein nach § 2 geschütztes Gehölz aufgrund
von Beschädigungen und dem daraus resultie-
renden Verlust an Vitalität innerhalb von zwei
Jahren beseitigt werden, kann die Stadt Thal-
heim/Erzgeb. den Verursacher zur Ersatzpflan-
zung oder zweckgebundenen Ersatzzahlung
verpflichten.

(9) Die Anordnung von Ersatzpflanzungen oder Er-
satzzahlungen lässt die Anwendung des § 12
unberührt.

§ 11 Betreten von Grundstücken
Bedienstete oder Beauftragte der Stadt Thalheim/
Erzgeb. sind zum Zwecke der Durchführung dieser
Satzung unter den Voraussetzungen der § 27 und 
§ 37 Abs. 2 SächsNatSchG berechtigt, Grundstücke
zu betreten.

§ 12 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 1

SächsNatSchG handelt, wer unbefugt vorsätz-
lich oder fahrlässig entgegen § 5 nach § 2 ge-
schützte Gehölze beseitigt oder Handlungen
vornimmt, die zur Zerstörung, Beschädigung
oder die zu einer wesentlichen Veränderung ih-
res Aufbaus führen können, insbesondere wer
1. entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 1 den nach § 3 ge-

schützten Wurzelbereich durch Befahren mit
Kraftfahrzeugen einschließlich des Parkens
und des Abstellens sowie durch Ablagern von
Gegenständen, durch Aufbringen von
Asphalt, Beton, Pflaster, wassergebundenen
Decken oder ähnlichen wasserundurchlässi-
gen Materialien oder durch Einbringen von
Unterbauten für Oberflächenbefestigungen
so verdichtet bzw. abdichtet, dass die Vitali-
tät der Gehölze beeinträchtigt wird,

2. entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 2 im nach § 3 ge-
schützten Wurzelbereich oder oberirdischen
Bereich nach § 2 Abs. 1 geschützter Gehölze

feste, flüssige oder gasförmige Stoffe aus-
bringt bzw. freisetzt, welche geeignet sind,
das Gehölzwachstum zu gefährden,

3. entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 3 im Wurzelbereich
nach § 3 von nach § 2 geschützten Gehölzen
Abgrabungen, Ausschachtungen oder Auf-
schüttungen vornimmt, wodurch das Wachs-
tum der geschützten Gehölze erheblich und
nachhaltig beeinträchtigt wird,

4. entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 4
a) an nach § 2 geschützten Gehölzen Gegen-

stände wie Plakate, Schilder, Hinweista-
feln usw. anklebt, nagelt, schraubt oder
auf sonstige schädigende Weise anbringt,

b) an nach § 2 geschützten Gehölzen Weide-
zäune bzw. Halterungen für Weidezäune
befestigt,

c) die Rinde nach § 2 geschützter Gehölze
abschneidet, abschält, entfernt oder sonst
wie beschädigt,

d) an nach § 2 geschützten Gehölzen Kro-
nenschnitte vornimmt, die das art- oder
sortentypische Aussehen nachhaltig ver-
ändern.

(2) Unbefugt im Sinne von Abs. 1 handelt, wer
nicht über die erforderliche Ausnahmegenehmi-
gung, Befreiung oder Gestattung verfügt und
sich auch nicht auf einen sonstigen Rechtferti-
gungsgrund (insbesondere nach § 5 Abs. 3 Nr.
2) berufen kann.

(3) Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs. 1 Nr. 1
SächsNatSchG handelt des Weiteren, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig:
1. seiner Anzeigepflicht gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2

Satz 2 nicht oder nicht fristgerecht nach-
kommt,

2. auf Grundlage von § 10 angeordnete Ersatz-
pflanzungen bzw. Ersatzzahlungen oder Sa-
nierungsmaßnahmen nicht fristgerecht oder
nicht ordnungsgemäß durchführt,

3. den mit einer Ausnahmegenehmigung nach § 6
oder einer Befreiung nach § 7 Abs. 2 i. V. m. 
§ 67 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG verbundenen
Nebenbestimmungen nicht fristgerecht oder
nicht ordnungsgemäß nachkommt,

4. einem Bediensteten oder Beauftragten der
Stadt entgegen § 11 den Zutritt auf seinem
Grundstück verweigert.

(4) Ordnungswidrigkeiten können mit einem Buß-
geld in Höhe von bis zu 50.000 EUR geahndet
werden.

§ 13 Haftung für Rechtsnachfolger
Für die Erfüllung der Verpflichtungen gemäß den 
§ 4 und § 10 dieser Satzung haften auch die
Rechtsnachfolger der Grundstückseigentümer oder
Nutzungsberechtigten sowie die Rechtsnachfolger
des Verursachers von entgegen § 5 Abs. 1 und 2
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vorgenommenen Handlungen an nach § 2 Abs. 1
und 2 geschützten Gehölzen.

§ 14 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Be-

kanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Gehölzschutzsatzung vom

02.04.2014 außer Kraft.

Thalheim/Erzgeb., den 20.02.2023

Anlage zu § 10 
der Satzung zum Schutz des Gehölzbestandes
auf dem Gebiet der Stadt Thalheim/Erzgeb.

Richtwerte zur Festlegung 
von Ersatzpflanzungen

1. Anzahl:
Im Regelfall wird eine Ersatzpflanzung mit einer
Anzahl von einer Pflanzung pro Bestandsminderung
beauflagt. Die Stadt Thalheim/Erzgeb. kann eine
höhere Anzahl für Ersatzpflanzungen bestimmen.
Hierbei soll insbesondere das Erscheinungsbild, die
Vitalität, der ökologische Wert und ggf. die lokale
oder regionale Seltenheit in der Bewertung Berück-
sichtigung finden.

Stammumfang                Anzahl und Klasse
bei Bestandsmind-          des Ersatzes
erung                            
30 bis 50 cm                  1 bis 5 x Klasse A
50 bis 100 cm                 1 bis 5 x Klasse B
100 bis 150 cm               1 bis 5 x Klasse C
150 bis 220 cm               1 bis 5 x Klasse D
größer als 220 cm           1 bis 5 x Klasse E

2. Pflanzengröße

Pflanzenklasse     zu verwendende 
                          Pflanzengröße
A                        Heister bis 3 m Höhe
B                        Hochstamm, Stammumfang
                          8 - 14 cm
C                        Hochstamm, Stammumfang
                          14 - 20 cm
D                        Hochstamm, Stammumfang
                          20 - 30 cm
E                        Solitär, Stammumfang
                          30 - 50 cm

3. Pflanzzeit
Die Pflanzung ist in der Regel zeitnah zur Fällung
vorzunehmen, spätestens innerhalb der Pflanzperi-
ode im Herbst, die der Beseitigung als nächste folgt.

4. Qualität
Alle Ersatzpflanzungen sind in mittlerer Baumschul-
qualität zu leisten.

5. Art
Nach den Zielen und Grundsätzen des Sächs-
NatSchG sind insbesondere einheimische, stand-
ortgerechte Bäume als Ersatz zu pflanzen.

6. Ort
Ist die Ersatzpflanzung auf dem Grundstück des
Antragstellers nicht möglich, kann die Stadt Thal-
heim/Erzgeb. nach § 10 Abs. 2 ein Grundstück für
Ersatzpflanzungen zur Verfügung stellen.

7. Hecken und Sträucher
Bei Beseitigung von Sträuchern und Hecken nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 und 6 ist für jeden entfernten
Strauch eine Ersatzpflanzung in doppelter Anzahl
mit mindestens 80 bis 100 cm hohem Pflanzmateri-
al zu leisten bzw. ist eine flächengleiche Quadrat-
metereinheit zu bepflanzen, wobei ein Strauch pro
1,5 m² in Ansatz zu bringen ist. 

Thalheim/Erzgeb., den 20.02.2023

Bekanntmachungshinweise:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) gelten Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen. Gemäß § 4 Abs. 4 Satz
2 SächsGemO gilt dies nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehler-

haft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzun-

gen, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs.
2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-

anstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-

schrift gegenüber der Gemeinde unter Be-



>> Seniorenbeirat

Der Bürgermeister lädt zum Seniorenbeirat ein. Im
Seniorenbeirat kommen alle interessierten Bürge-
rinnen und Bürger über 65 Jahre zusammen, die
Hinweise zum altersgerechten Leben in Thalheim
haben oder Fragen dazu stellen möchten.

Termin: am Dienstag, dem 18.04.2023
Wann:   um 09:00 Uhr
Wo:        in der Stiftung Tholm, 
              Friedrichstraße 1a, 
              09380 Thalheim/Erzgeb.

Bitte anmelden bei Frau Schlicke, 
Telefon 03721 26212 n

zeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 4
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Die Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei
der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraus-
setzungen für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften und die
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Verfahrensvermerk:
Der Stadtrat hat diese Satzung am 09.02.2023 be-
schlossen. Sie wurde nach der Bekanntmachungs-
satzung der Stadt Thalheim/Erzgeb. mit Veröffent-
lichung im Thalheimer Stadtanzeiger am
15.03.2023 ortsüblich bekannt gemacht. Damit ist
sie am 16.03.2023 in Kraft getreten. Die gesonder-
ten Verfahrensvorschriften des § 20 SächsNatSchG
wurden umgesetzt. n

>> Informationen zu den Schöffenwahlen
und Jugendschöffenwahlen 2023

Was ist das?
Als Schöffin oder
Schöffe leisten Sie
einen wichtigen  Bei-
trag für die Gesell-
schaft. Sie stärken die Demokratie und beteiligen
sich an der Rechtsprechung. Interessant ist das
Amt zudem. Sie sind ein  wichtiger Teil des Ge-
richtsprozesses – von der Anklage bis zum Urteil.
Am Ende des Prozesses urteilen Sie  gemeinsam
mit der Berufsrichterin oder dem Berufsrichter über
Schuld oder Unschuld der Angeklagten.
Auch über die Höhe des Strafmaßes entscheiden
Sie mit. Die Kombination aus juristischem Sachver-
stand der Berufsrichterinnen und  Berufsrichter und
Ihren Überzeugungen machen unser Rechtswesen
besser  und transparenter. Deswegen suchen unse-
re Gerichte alle fünf Jahre  engagierte Menschen.
Sie können daran  teilnehmen. Egal, welchen Bil-
dungsgrad oder welches Geschlecht Sie haben.  Die
Vielfalt ist wichtig. Ohne Ihr Engagement geht es
nicht. Ist Ihr Interesse geweckt?

Wie kann ich Schöffe oder Schöffin werden?
Im Jahr 2023 finden in Sachsen
die Schöffenwahlen für die
Amtsperiode 2024 bis 2028
statt. Schöffinnen und Schöffen
werden durch Wahlausschüsse
bei den Amtsgerichten aus Vor-
schlagslisten der Gemeinden für
fünf Jahre gewählt. Für die Ju-
gendschöffinnen und Jugendschöffen werden die
Vorschlagslisten durch die Jugendämter aufgestellt.
Interessierte Personen können sich bei ihrer Wohn-
sitzgemeinde oder dem für sie zuständigen Jugend-
amt formlos als Schöffin oder Schöffe bewerben
oder andere ihnen geeignet erscheinende Personen
vorschlagen. Bewerbungen sind ab sofort bis zum
30.04.2023 möglich. Um Rückfragen zu vermeiden,
sollten möglichst genaue Angaben zur Person ent-
halten sein. Interessierte Bürger mit Wohnsitz in
der Gemeinde Thalheim/Erzgeb. können sich in der
Stadtverwaltung für das Schöffenamt bewerben.
Die Formulare dafür finden Sie auf unserer Home-
page: https://www.thalheim-erzgeb.de/rathaus/
formularservice/

Über die Bewerbungen für die Vorschlagsliste wird
in öffentlicher Stadtratssitzung beschlossen. Dazu
entscheidet der Stadtrat bis spätestens 30. Juni
2023, wer von den Bewerberinnen und Bewerbern
in die Vorschlagsliste aufgenommen wird. Wenn Sie
gewählt werden, erhalten Sie die Benachrichtigung
per Post. n

>> DIE NÄCHSTE 
ÖFFENTLICHE STADTRATSSITZUNG

Wann:   am 23. März 2023
Wo:       in der Gaststätte im Sportlerheim
Beginn: 18:30 Uhr

Themen und Beschlüsse finden Sie eine Woche
vorher unter www.thalheim-erzgeb.de (Bürgerin-
formationssystem) und als Aushang am Rathaus. 

Bitte beachten Sie die geltenden Regeln
zur Eindämmung der Corona-Pandemie!
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>> Mitgestalten – mitbestimmen – aktiv werden: 
denn Demokratie geht uns alle an!

Machen Sie mit bei unserem geförderten Projekt „Demokratie leben!“. Wir suchen Sie,
liebe Thalheimerinnen und Thalheimer, als Beisitzer im Begleitausschuss und wir su-
chen Euch, liebe Jugendliche, für unser neues Jugendforum. Alle weiteren Informatio-
nen finden Sie auf unserer Homepage, in dem Sie den QR Code mit ihrem Handy ein-
scannen. Bei Fragen wenden Sie sich gern auch an die Kolleginnen in der Pressestelle,
entweder per Email an pressestelle@thalheim-erzgeb.de oder telefonisch unter
03721/262-26. n

>> Neues Sirenenkonzept 
im Stadtgebiet

Liebe Thalheimerinnen und Thalheimer,
im Stadtgebiet entsteht derzeit ein neues Sirenen-
konzept, welches an folgenden zwei Standorten
umgesetzt wurde:

1. Untere Bahnhofstraße, Am Bahnhof 
(Installation erfolgte am 20.12.2022)

2. Chemnitzer Straße / Kurze Straße, Zufahrt REWE-
Markt (Installation erfolgte am 20.01.2023)

Beide Sirenen werden mit einem Festbetrag in Hö-
he von 34.700 € gefördert. Die Förderung beruht
auf Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der
Warninfrastruktur in den Ländern – Sonderförder-
programm "Sirenen" in Verbindung mit der Richtli-
nie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern
über die Gewährung von Zuwendungen zur An-
schaffung und Errichtung von Sirenen (RL Sirenen-
förderung).

Die Auslösung der Sirenen erfolgt im Regelfall über
die Rettungsleitstelle in Chemnitz. Es gibt hierzu in
der Stadt Thalheim/Erzgeb. eine Alarm- und Ausrü-
ckeordnung mit Bereichsfolge, wie alarmiert wird.
In dieser ist u. a. festgelegt, dass die Sirene nur bei
den höchsten Alarmstichworten zur Alarmierung
der Feuerwehr mit ausgelöst wird. Weiter werden
die Sirenen bei Katastrophen- sowie Probealarmen
ausgelöst.

• Feueralarm (Alarmierung der Freiwilli-
gen Feuerwehr): 3 Töne von jeweils 12 Se-
kunden Dauer mit 12 Sekunden Unterbre-
chung

• Warnung der Bevölkerung / Warnung
vor einer Gefahr: 6 Töne von jeweils 5 Se-
kunden Dauer, mit 5 Sekunden Unterbre-
chung

• Entwarnung: 1 Ton von 60 Sekunden Dauer
• Signalprobe: 1 Ton von 12 Sekunden Dauer

(jeden ersten Samstag im Monat um 11 Uhr) n

>> Wichtige Mitteilung 
zur Trinkwasserversorgung –
Spülung des Leitungsnetzes geplant

Zur Sicherung der Trinkwassergüte
führt der Regionale Zweckverband
Wasserversorgung Bereich Lugau-
Glauchau in Thalheim vom 17.04. bis 25.04.2023,
in der Zeit von 07.30 bis 16.00 Uhr, planmäßige
Netzpflegemaßnahmen durch.
Wir bitten um Beachtung der folgenden Hinweise. 

Folgende Straßen sind betroffen:
17.04. bis 21.04.2023
Anton-Günther-Straße, Äußere Bergstraße 11-38,
Äußere Heinrichstraße 8-18, Äußere Lessingstraße,
Buchenweg, Eichenweg, Feldstraße, Goethestraße,
Grundstraße 5-17, Innere Kleiststraße 5-8, Kant-
straße, Kleiststraße, Lessingstraße 3b-33c, Ludwig-
Jahn-Straße 6-21, Schulstraße 6 b,d, Stadtbadstra-
ße 12a-74, Stollberger Straße 22a-48, Tannenstra-
ße 3-68, Weststraße

24.04. bis 25.04.2023
Chemnitzer Straße 1-17, Hauptstraße 2,4, Jahns-
dorfer Straße 1-3, Ludwig-Jahn-Straße 1-5b, Ro-
landstraße, Schulstraße 1-9, Stadtbadstraße 1-12,
Stollberger Straße 3-23, Untere Hauptstraße 1a,18

Die Rohrnetzspülungen werden vorbeugend durch-
geführt, um die unvermeidbaren Ablagerungen im
Leitungsnetz (Sedimente) zielgerichtet auszutragen.
Während der Spülung sind Trübungen des Trinkwas-
sers, Druckschwankungen oder kurzzeitige Versor-
gungsunterbrechungen nicht zu vermeiden.
Wir bitten darum alle an das Trinkwassernetz ange-
schlossenen Geräte unter Kontrolle zu halten und
nach Beendigung der Spülung ihren Feinfilter rück-
zuspülen.
Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Zentrale
Leitwarte (Telefon: 03763 405 405) zur Verfügung.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis! 

Ihr Regionaler Zweckverband Wasserversorgung
Bereich Lugau-Glauchau n
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>> THALHEIM WELTWEIT

  Unterwegs in Vietnam: Wir wa-
ren in Hanoi sowie in Ho Chi Minh
City, um für eine Pflegeausbildung
bei der AZURIT Gruppe zu wer-

▲ Liebe Grüße von Familie Rein-
hardt erhielten wir von der 
Biathlon-WM aus Oberhof

▲ Viele Grüße aus Neuseeland
von Familie Meyer und Familie
Kreul

 Herzliche Urlaubsgrüße sendet Familie Böttcher von einer Kreuz-
fahrt auf den Kanarischen Inseln

Vielen Dank für die schönen Bilder. Wer hat noch mehr schöne Fotos, die in diese Rubrik passen?
Wir freuen uns über viele schöne Bilder, die wir auf unserer Facebookseite und in unserem Stadtanzei-
ger veröffentlichen. Fotos und kurze Info dazu bitte an: pressestelle@thalheim-erzgeb.de n

ben. Es standen noch zusätzlich
drei Termine an Pflegeuniversitä-
ten an. Wir hoffen, dass Deutsch-
land Vietnam auf die Liste mit an-
erkannten Ausbildungen setzt. So
können sich die neuen Kolleginnen
und Kollegen eine zusätzliche
dreijährige Ausbildung sparen. 
Die Damen und Herren auf dem
Foto haben bereits eine Zusage
bekommen und sind ab Mai in
Deutschland. Hier erwartet sie ein
sicheres Leben mit Perspektive. 

Das Team 
des AZURIT Seniorenzentrums

der LISt GmbH, handelnd im Auftrag des Freistaa-
tes Sachsen, vertreten durch die Straßenbauver-
waltung, Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

Bürgerinformationsveranstaltung zur geplan-
ten Ortsumgehung B 180 Thalheim
Im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans 2030
der Bundesrepublik Deutschland ist die Maßnahme
„B 180 Verlegung bei Thalheim“ geplant. Vom Lan-
desamt für Straßenbau und Verkehr wurde die LISt
Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtech-
nische Dienstleistungen mbH mit der Projektbe-
treuung dieser Maßnahme beauftragt.
Im Zuge der Planungen wird am 30. März 2023,

17 bis 19 Uhr im Bürgergarten Stollberg, 
Hohensteiner Str. 16, 09366 Stollberg eine
Bürgerinformationsveranstaltung stattfinden.

Vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Leis-
tungsphase 2 (Voruntersuchung) inkl. Anhörung der
Träger öffentlicher Belange (Städte, Landkreis, Ver-
sorgungsunternehmen, etc.) wird die LISt GmbH
zum aktuellen Planungsstand und über die weiteren
Schritte informieren.

Ansprechpartner:
Stephanie Ihle, M.A., LISt GmbH / 
pressestelle@list.smwa.sachsen.de n
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Nun will der Lenz uns grüßen… Das dachte ich vor
kurzem, als ich mit meiner Freundin an der Zwick-
auer Mulde entlangwanderte. Blauer Himmel, ein fri-
sches Lüftchen und viele andere Vorbeischlendernde.
Aber nein, es ist noch Winter im Monat Februar und
bestimmt ist dies nur eine nette Seite des Klima-
wandels. Melodien schwirren mir im Kopf herum
und lenken die Gedanken auf das kommende Früh-
lingserwachen und schon bin ich bei den Plänen für
unsere Chorsaison.
Gerade noch bestritten wir das Neujahrskonzert mit
dem Flötenquartett in der Neukirchner Villa und be-
grüßten das neue Jahr. Verflixt, wie die Zeit vergeht.
Unsere Chefin Frances hat sich mit neuem Noten-
material beschäftigt und unser Vorstand kümmert
sich um das große und kleine „Drumherum“. Na
und die Choristen üben jeden Mittwoch 19.00 Uhr in
unserer Thalheimer Oberschule für die anstehen-
den Frühlingskonzerte. 
Darum vielen Dank an die Schul-
leitung und Stadtverwaltung für
die Möglichkeit, uns hier zu tref-
fen und in einem angenehm war-
men Raum proben zu können.

Unsere nächsten 
Frühlingskonzerte:
• Sonntag, den 26.03., 

15.00 Uhr
Gelände vor der Blauen Halle, 
Wiesenstr. 2 in Thalheim

• Samstag, den 01.04., ab 14.00 Uhr
Oster(S)Hoppeln in Thalheim

Also merken Sie den Samstag schon mal vor, denn
auch unsere Laden- und Geschäftsinhaber öffnen
Ihnen ihre Türen. Vielleicht findet sich noch das ei-
ne oder andere Ostergeschenk bei Frühlingsmelo-
dien und hoffentlich sonnigem Wetter.
Wenn ich auch noch Ihr Interesse für den Gesang
wecken konnte, dann kommen Sie einfach am Mitt-
woch, 19 Uhr zur Probe. Ab April sind wir wieder im
Veranstaltungssaal des AZURIT Seniorenzentrums,
Helenenstraße 9 anzutreffen.

Sie sind, wie unser neues Chormitglied Gabi Fiedler,
herzlich willkommen.

Ihr Stadtchor Thalheim n
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>> Frühlingserwachen 2023 im Stadtchor 

Jagdvorstand Thalheim 

>> Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Vorstand der Jagdgenossenschaft Thalheim lädt
alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Thalheim zu
der am Dienstag, den 25. April 2023 um 18:30
Uhr im Ratskeller Thalheim statt findenden Mitglie-
derversammlung ein.

Tagesordnung:

1) Begrüßung
2) Bestätigung des Versammlungsleiters (Vorschlag

durch Vorsteher und Bestätigung durch die Jagd-
genossenschaft)

3) Bestätigung der Tagesordnung und Feststellung
der Anwesenheit der Jagdgenossenschaft in Per-
sonen und Fläche

4) Bericht des Vorstandes
5) Kassenbericht sowie Beschluss über die Verwen-

dung des Reinertrages des abgelaufenen Jagd-
jahres

6) Bericht über das abgelaufene Jagdjahr
7) Beschluss zur Entlastung des Jagdvorstandes 

sowie des Kassenführers
8) Verschiedenes
9) Schlusswort des Jagdvorstehers

Für Zwecke der Aktualisierung des Jagdkatasters
werden die Jagdgenossen gebeten bei veränderten
Eigentumsverhältnissen die entsprechenden
Grundbuchauszüge vorzulegen.

Der Jagdgenosse kann sich lt. Satzung mit persön-
lich unterschriebener Vollmachtserteilung durch
andere Personen vertreten lassen.

Mit freundlichen Grüßen
Silvio Weiß, Jagdvorsteher n
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>> AKTUELLE VERANSTALTUNGEN

• So 19.03. | 15 Uhr | Kaffee & Kunst &
Workshop | Begleitveranstaltung zur Aus-
stellung | Tholm-Stiftung | Friedrichstr. 1a

• Do. 23.03. | 09 - 11 Uhr | Frühstück für
Leib und Seele | im Thalheimer Teelicht |
Stadtbadstr. 12

• So. 26.03. | 15 Uhr | Konzert des Stadtcho-
res zum Frühlingsanfang | im Hof der Blau-
en Halle | Wiesenstraße 2

• Fr 31.03. | 10 Uhr | Osterbrunnenfest | am
Brunnen gegenüber vom Rathaus

• Sa. 01.04. | Saisoneröffnung des MSC
Thalheim e.V. mit einem freien Training |
Trainingsgelände am Eisenweg

• Sa. 01.04. | 14 - 18 Uhr | Oster-(S)Hoppeln
im Stadtgebiet | Hoppel-on-Hoppel-off-Mo-
bil | Osterhasenausstellung in der Garage hin-
ter dem Rathaus

• Mo 03.04. | 10 Uhr | Fit in die Woche | Tan-
zen im Sitzen | für ALLE | mit Sylvia Schlicke
(Trainerin für Präventions- und Rehasport) |
bequeme, aber anliegende Kleidung, leichte
Sportschuhe, großes Handtuch | Tholm-Stif-
tung | Friedrichstr. 1a

• Mo 12.04. | 16 - 18 Uhr | Kreativtreff |
Tholm-Stiftung | Friedrichstr. 1a

• Do. 13.04. | 09 - 11 Uhr | Frühstück für Leib
und Seele | im Thalheimer Teelicht | Stadt-
badstr. 12 n

>> DEUTSCHES ROTES KREUZ

Jetzt schon vormerken:
Die nächste Möglichkeit zur Blut-
spende besteht am Montag, dem
17.04.2023 von 15:00 bis 19:00
Uhr im AZURIT Drei Tannen – Konferenzbe-
reich, Helenenstraße 9, 09380 Thalheim. n
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>> „Tag der Sachsen“2023 
in Aue-Bad Schlema: Anmeldungen
für sächsische Vereine

Alle sächsischen Vereine, Verbän-
de, Institutionen und Interessen-
gemeinschaften, die beim 29. »Tag
der Sachsen« vom 1. bis 3. Sep-
tember 2023 in Aue-Bad Schlema
dabei sein und eine Förderung beantragen möch-
ten, sind aufgerufen, sich zeitnah beim Projektbüro
der Stadt Aue-Bad Schlema anzumelden.
Die entsprechenden Formulare für die Anmeldung
und zur Beantragung der Fördermittel sind im In-
ternet unter https://www.tagdersachsen2023.de
zu finden.
Der Anmeldeschluss ist der 31. März 2023. Nach
Ende dieser Anmeldefrist können Anträge auf eine
Förderung nicht mehr berücksichtigt werden.
Für die Teilnahme am »Tag der Sachsen« wird von
der Sächsischen Staatskanzlei ein pauschaler Zu-
schuss unter anderem für Fahrtkosten, Verpflegung
und Übernachtung gewährt. Dafür stehen insge-
samt 120.000 Euro zur Verfügung.
Den 29. »Tag der Sachsen« 2023 hat die Stadt Aue-
Bad Schlema unter das Motto »Herzlich willkom-
men im Schacht« gestellt.

Kontakt: Projektbüro »Tag der Sachsen« 
Postanschrift: Goethestraße 5, 08280 Aue

Sitz: Joliot-Curie-Straße 13, 08301 Bad Schlema
Telefon: (+49) 03772 380424; 
E-Mail: tds2023@kurort-schlema.de

Weitere Informationen:
www.tagdersachsen2023.de | www.tds.sachsen.de 
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>> Glück Auf liebe Wanderfreunde,

am 14. Mai steht auch in diesem Jahr
wieder der Tag des Wanderns an. Die
Organisation/Koordination und Ver-
marktung der deutschlandweiten
Veranstaltung übernimmt der Deut-
sche Wanderverband. 
An diesem Tag nehmen viele Tausen-
de Menschen an Wanderungen und
Aktionen von Wandervereinen, Na-
turschutzorganisationen, Unterneh-
men, Wanderführern, Schulen, Kin-
dergärten und weiteren Organisatio-
nen teil. Alle Teilnehmer von Aktio-
nen zum Tag des Wanderns am 14.
Mai bekommen vom Deutschen
Wanderverband (DWV) einen Pin mit
dem bunten Logo zum Tag des Wan-
derns sowie ein Heftchen mit vielen
Informationen und Rabatt-Aktionen.
Außerdem zählen alle Wanderungen
vom Tag des Wanderns für das Deut-
sche Wanderabzeichen – unabhän-
gig davon, ob sie von Mitgliedsverei-
nen des Deutschen Wanderverban-
des angeboten werden oder nicht.
Auf www.tag-des-wanderns.de fin-
den Interessierte in einigen Wochen
alle Veranstaltungen des Erzgebirges auf einer in-
teraktiven Karte. Das Spektrum kann von Natur-
schutz-Aktionen bis hin zu Kultur- und Hüttenwan-
derungen reichen. 
Um das Erzgebirge als interessante und attraktive
Wanderregion deutschlandweit zu vertreten und die
Bekanntheit zu steigern würden wir uns freuen, wenn
auch Sie eine Veranstaltung zum Tag des Wan-
derns durchführen und online unter folgendem
Link anmelden: https://bit.ly/3ZyUw1T
Anmeldeschluss ist der 21. April.

Glück Auf aus der Erlebnisheimat Erzgebirge

Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam-Ries-Str. 16, 09456 Annaberg-Buchholz
T: +49 (0) 3733 188 00-29
W: www.erzgebirge-tourismus.de

Unser Tipp in Thalheim:
Familienwandern auf dem Thalhei-
mer Christoph-Hillig-Rundweg –
die Stempel-Karte für alle Kinder
finden Sie auf der Webseite der
Stadt: 
https://www.thalheim-erzgeb.de/
freizeit/freizeitangebote/thalheimer-
rundweg-christoph-hillig/n

>> Lokale und internationale 
Projektideen für das 
Kulturhauptstadtprogramm gefragt

Ausschreibungen für drei Themenbereiche
starteten am 27. Februar 2023

Seit dem 27. Februar
2023 können sich Initia-
tiven, Vereine, Institutio-
nen, Unternehmen oder Privatpersonen mit Pro-
jektideen für das Programm des Kulturhauptstadt-
jahres bewerben. Die ausführlichen Informationen
zum Bewerbungsverfahren werden ab Montag
12:00 Uhr auf der Webseite der Kulturhauptstadt
Europas Chemnitz 2025 GmbH (Kulturhauptstadt
GmbH) veröffentlicht: https://chemnitz2025.de/ n

Ich möchte mich bei dem ehrlichen Finder be-
danken, der am 03.02.2023 meine Geldbörse
gefunden und im Bürgerbüro abgegeben hat.
Beate Dziomber



> Römisch-Katholische Gemeinde 
> Thalheim

jeden So. 08:30 Uhr Gottesdienst

> Fernsehgottesdienst

Von und mit den Gemeinden des mittleren Erzge-
birges jeden Sonntag 10:00 Uhr und 18:30 Uhr.
Ausstrahlung im erzTV oder jederzeit online unter:
www.cvjm-lichtblick.de n

> Adventgemeinde Thalheim

jeden Sa. 09:30 Uhr Gottesdienst

>> KIRCHENVERANSTALTUNGEN

Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen der
Thalheimer Kirchgemeinden. Die Termine wurden
unter Vorbehalt bekannt gegeben. 

> Evangelisch-freikirchliche 
> Gemeinde 

So 19.03.     08.45 Uhr Gebetszeit 
       09.30 Uhr Familiengottesdienst 

                                   für alle Altersgruppen
   19.30 Uhr Film und Gespräch –

                                   The Chosen, Ep. 5*
Do 23.03.     19.30 Uhr Bibelstunde 
                                   (Kolosserbrief) 
So 26.03.     08.45 Uhr Gebetszeit 

  09.30 Uhr Gottesdienst (par. KD*)
  19.30 Uhr Gebet für Thalheim (ELK)

Do 30.03.     19.30 Uhr Bibelstunde 
                                   (Kolosserbrief)
So 02.04.     08.45 Uhr Gebetszeit 

   09.30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
                                   mahl (par. KD*)

   19.30 Uhr Film und Gespräch –
                                   The Chosen, Ep. 6*
Fr 07.04.      09.30 Uhr Gottesdienst 
                                   zum Karfreitag 
So 09.04.     08.45 Uhr Gebetszeit 

  09.30 Uhr Familiengottesdienst 
                                   zum Osterfest
Mo 10.04.                     Osterwanderung (Zeit und 
                                   Ort werden noch bekannt-
                                   gegeben)
So 16.04.     08.45 Uhr Gebetszeit 

  09.30 Uhr Gottesdienst (par. KD*)
   19.30 Uhr Film und Gespräch –

                                   The Chosen, Ep. 7

* „The Chosen“ ist die erste Fernsehserie über Jesu
Leben und Wirken. Wir zeigen an acht Abenden
zwischen 12.02. und 23.04. alle Folgen der ers-
ten Staffel, immer 19:30 Uhr. Herzliche Einla-
dung! n

> Evangelisch-Lutherische Kirche

Sa., 18.03.    18.00 Uhr   Fastenandacht
So., 19.03.    10.30 Uhr   family church – 
                                    30 min Gottesdienst-
                                    feier für Familien mit 
                                    kleinen Kindern
                   17.00 Uhr   Abendmahlsgottesdienst
Sa., 25.03.    18.00 Uhr   Fastenandacht
So., 26.03.    09.30 Uhr   Gottesdienstfeier
                                    zugleich KD*
Sa., 01.04.    18.00 Uhr   Fastenandacht
So., 02.04.    09.30 Uhr   Gottesdienstfeier
                                    zugleich KD*
Do., 06.04.   19.30 Uhr   Kreuzweg & 
                                    Abendmahlsfeier
Fr., 07.04.     09.30 Uhr   Gottesdienstfeier
                   15.00 Uhr   Musikalische Andacht zur 
                                    Sterbestunde Jesu
Sa., 08.04.    18.00 Uhr   Fastenandacht
So., 09.04.    05.45 Uhr   Osternachtfeier –
                                    Beginn am Hochkreuz
                   09.30 Uhr   Festgottesdienst
                                    zugleich Fest-KD*
Mo., 10.04.   09.30 Uhr   Gottesdienstfeier
So., 16.04.    10.30 Uhr   family church – 
                                    30 min Gottesdienst-
                                    feier für Familien mit
                                    kleinen Kindern
                   17.00 Uhr   Abendmahlsgottesdienst

Unsere Gottesdienste sind im Internet abrufbar un-
ter: www.kirche-thalheim.de, (auf der Startseite
unserer Gemeinde links). Oder direkt bei YouTube
unter „bit.ly/GD-Thalheim“. n

> Evangelisch-Methodistische Kirche 

So., 19.3.     10.30 Uhr   Gottesdienst 
                                    und KD*
So., 26.3.     10.30 Uhr   Bezirksgottesdienst 
                                    und KD*
So., 2.4.       09.00 Uhr   Gottesdienst 
                                    und KD*
Kar-             9.00 Uhr     Gottesdienst mit Abend-
freitag, 7.4.                   mahl und KD* 
                                    in Burkhardtsdorf
Oster-          10.30 Uhr   Gottesdienst 
sonntag, 9.4.                 und KD*
So., 16.4.     9.00 Uhr     Gottesdienst 
                                    und KD*
So., 23.4.     10.30 Uhr   Bezirksgottesdienst mit 
                                    Vorstellung der Einzuseg-
                                    nenden in Burkhardtsdorf n

(*KD = Kindergottesdienst)
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>> Wer kennt unsere nähere Heimat? 
Teil 03/2023

Liebe Leserinnen und Leser,
Schloss Wildeck war
die richtige Antwort
auf unsere Frage in
der Ausgabe 2/2023.
Dort befinden sich 
u. a. das Motorradmu-
seum, der Dicke Hein-
rich und die Schlanke
Margarethe.
Nun aber, nach diesem Museumsbesuch im Februar
geht es endlich wieder hinaus in die freie Natur,
denn Wandern macht schlanke Beine.

Wo aber steht dieses gut bestrumpfte, schlan-
ke Bein? Weit ist es nicht.
a) in Dorfchemnitz            b) in Auerbach       
c) in Thalheim

Text/Foto: E. Börner n

>> AUSGABESTELLEN
Die Ausgabestellen können sich aufgrund der aktuellen Lage
kurzfristig ändern. Die übrigen Exemplare werden auf die
verbleibenden Stellen verteilt.
Schuhhaus Gaideczka, Chemnitzer Str. 1a; Aral Tank-
stelle, Chemnitzer Str. 47d; Eisdiele Uhlmann, Chemnit-
zer Str. 34; Bäckerei Jähn, Neue Wiesenstr. 1; Pflege-
heim „Thalheimblick“, Roßtaler Weg 2, DRK Sozialstati-
on Thalheim, Robert-Koch-Str. 5; Frauenärztin Dipl.-
Med. Gisela Hösel, Robert-Koch-Str. 5; Bäckerei Tau-
scher, Untere Bahnhofstr. 22; Orthopädietechnik Mayer
und Behnsen, Untere Bahnhofstr. 23; Drogerie Kluge,
Untere Bahnhofstr. 14; AROMA, Untere Bahnhofstr. 21A;
Generali Versicherungen, Untere Bahnhofstr. 5; Sport-
und Buchshop, Untere Bahnhofstr. 9; Neuwürschnitzer
Fleisch- und Wurstwaren AG, Stadtbadstr. 1c; Edeka,
Anton-Günther-Str. 18a; Behindertenverband, Hauptstr.
47; Bäckerei Schmidt (Netto), Stollberger Str. 46a; Kita
Sonnenschein, Anton-Günther-Str. 1; Apotheke am Rat-
haus, Hauptstr. 12; Reformhaus „Sonnenblume“,
Hauptstr. 13; DVS-Werkzeug-Service GmbH, Hauptstr.
20; Fleischerei Baartz, Hauptstr. 28; Juwelier Manns,
Hauptstr. 29; Gaststätte „Zum Deutschen Eck“,
Hauptstr. 22; Bäckerei Rudolph, Lindenstr. 1; Allround-
shop, Hauptstr. 30; Volksbank, Hauptstr. 33; Fleischerei
Hahn, Hauptstr. 41; Avia Tankstelle, Hauptstr. 43; Kin-
derland am Steinberg, Gartenstr. 2; Juwelier Weiß-
bach, Salzstr. 3; Bäckerei Jähn, Tannenstr. 52; Zahnarzt-
praxis Frau Dr. med. Fock, Hauptstr. 47; Wolf's Kanti-
ne, Zwönitztalstr. 32; Bäckerei Brückner (Diska),
Hauptstr. 72; Kita Bienenkorb, Bahnhofstr. 3; Bäckerei
Hübler, Friedrichstr. 18; Gemeinschaftspraxis Baude &
Zimmermann, Friedrichstr. 10a; Rathaus, Hauptstr. 5.
Und unter 
www.thalheim-erzgeb.de/service/stadtanzeiger/ n

>> IMPRESSUM

HERAUSGEBER UND BEZUGSADRESSE:
Stadt Thalheim/Erzgeb. Verantwortlich für den
amtlichen Teil: Bürgermeister Nico Dittmann |
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil:
jeweiliger Auftraggeber/Verfasser Redaktion:
Stadt Thalheim/Erzgeb., Amt des Bürgermeisters,
Michéle Fankhänel (Öffentlichkeitsarbeit/Presse-
stelle), Wiebke Arnold (Öffentlichkeitsarbeit/Pres-
sestelle), Sylvia Schlicke (ehrenamtlich).
Das Urheberrecht sowie die inhaltliche Verantwor-
tung von Text- und Bildbeiträgen liegen bei den je-
weiligen Autoren. Die Redaktion behält sich vor,
Änderungen an Texten vorzunehmen. Anzeigen-
annahme, Satz und Druck: Riedel GmbH & Co.
KG., Telefon: 037208/876-0, E-Mail: info@riedel-
verlag.de, www.riedel-verlag.de

TERMINE FÜR DIE AUSGABE 04/2023
Redaktionsschluss: 31.03.2023
Erscheinungsdatum: 19.04.2023
Annahme der Beiträge
pressestelle@thalheim-erzgeb.de
Bitte beachten Sie den Redaktionsschluss! Später
eingegangene Artikel können leider nicht mehr be-
rücksichtigt werden.

STADTVERWALTUNG THALHEIM/
ERZGEB. IM RATHAUS
KONTAKT
Hauptstraße 5, 09380 Thalheim/Erzgeb.
Telefon:      03721/262-0
                 03721/262-13 
                 (Sekretariat Bürgermeister)
Fax:           03721/262-43
E-Mail:       pressestelle@thalheim-erzgeb.de
Internet:    www.thalheim-erzgeb.de
Facebook:   www.facebook.com/
                 thalheim.im.erzgebirge

ÖFFNUNGSZEITEN (Bürgerbüro) –
vorübergehend bis 31.03.2023
Montag 08:00 bis 14:00 Uhr
Dienstag 08:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 08:00 bis 14:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Das Standesamt steht Ihnen nur mit vorheriger
Terminvereinbarung unter 03721-262-18 zur Ver-
fügung. Sie können die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Stadtverwaltung auch telefonisch unter
der 03721/262-0 und per E-Mail pressestelle@
thalheim-erzgeb.de erreichen.

DATENSCHUTZ
Auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung
(EU-DSGVO)
Weitere Informationen unter:
www.thalheim-erzgeb.de/datenschutz/ nC
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Die Sprachheilschule EUBIOS e.V.
– eine Schule mit Besonderheiten

Der Besuch der Sprachheilschule EUBIOS e.V. ist ein fester Bestandteil im
Tagesablauf für schulpflichtige Rehabilitanden während der vierwöchigen
Intensivtherapie an der Psychosomatischen Reha-Fachklinik Eubios. Ziele
der Beschulung sind vor allem die Vermeidung von Wissenslücken und eine
möglichst mühelose Wiedereingliederung der Schüler/-innen an der Heimat-
schule nach der Rehabilitationsmaßnahme. 
Für alle schulpflichtigen Rehabilitanden startet der Tag um 08:00 Uhr mit
der Abholung durch den Lehrer und der Schulalltag beginnt.
Aber wie zu Hause ist es nicht! Aufgeteilt in Klassen, bestehend aus maximal
16 Schülern/-innen, verbringen die schulpflichtigen Rehabilitanden ihren
Reha-Alltag gemeinsam in den Räumlichkeiten der klinikeigenen Sprachheil-
schule EUBIOS e.V.. Neben dem Unterricht, vor allem in den Kernfächern
Deutsch, Mathematik und Heimatkunde/Sachkunde, erleben die Kinder und
Jugendlichen am Vormittag und Nachmittag verschiedene, abwechslungs-
reiche, therapeutische Interventionen. Angebote wie Ergotherapie, tierge-
stützte Therapie mit Pferden, Alpakas und einem Lama, Gesundheitstraining
sowie erlebnis- und freizeitpädagogischen Elemente finden Anklang im ganz-
heitlich ausgerichteten Konzept, in welches die Beschulung eingebettet ist.
Lediglich unterbrochen durch eine einstündige Mittagspause endet der
Schulalltag um 16:00 Uhr durch die Übergabe der Schüler/-innen an die mit-
angereisten Begleitpersonen. 
Doch das ist noch nicht alles! Durch das multiprofessionell aufgestellte Team
der Reha-Fachklinik Eubios werden alle Rehabilitanden zusätzlich, mehr oder
weniger, ganz auf die eigenen Fähig- und Fertigkeiten ausgerichtet, in Ein-
zel- und Kleinstgruppentherapien psychotherapeutisch, logopädisch, ergo-
therapeutisch und physiotherapeutisch gefördert. Hierfür werden die
Schüler/-innen durch den Fachtherapeuten aus dem Gruppensetting abge-
holt und nach der individuellen Förderung zurückgebracht. Fachtherapeuten
und Pädagogen stehen dadurch in engem Austausch und die Rehabilitanden
können versuchen, neu Erlerntes mit Unterstützung der Pädagogen und pä-
dagogischen Unterstützungskräfte im Klassenverband, einem geschützten
Rahmen, auszuprobieren und anzuwenden.
Außerdem werden Höhepunkte im Reha-Verlauf wie Bergfest und jahreszeit-
spezifische Feiertage/Feste mit den Schülern gemeinsam zelebriert sowie
Projekttage durchgeführt. Diese Tage nutzen Lehrer, Gruppentherapeuten
und pädagogische Unterstützungskräfte, um besondere Highlights für die
Rehabilitanden zu schaffen. So fuhren die Kinder und Jugendlichen letztes
Jahr, gemeinsam mit den Mitarbeitern der Schule, in das Stadion des „FC
Erzgebirge Aue“, um einmal hinter die Kulissen schauen zu können. Sie er-
hielten Informationen über die „Veilchen“, den Ablauf eines Punktspieltages
und besichtigten das Stadion. Abgerundet wurde der Besuch im Stadion
durch eine Fragerunde mit dem Stadionpersonal. Hierbei konnten einige Re-
habilitanden neu erlernte sprachliche Fähigkeiten in fremder Umgebung er-
proben und Erfolgserlebnisse verbuchen. 
Viele Eindrücke nahmen die Kinder an diesem Tag mit „nach Hause“. Auch in
den darauffolgenden Tagen sprachen die Schüler/-innen noch häufig von
diesem Erlebnis. Festgehalten in Bildern, welche nur die Rehabilitanden im
Download-Bereich der Internetseite der Psychosomatischen Reha-Fachkli-
nik, auch noch nach dem Reha-Aufenthalt einsehen können, wurde dieser
Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Susann Langenhahn
(Teamleiterin Sprachheilschule/Logopädin)

SEITE 21AUSGABE 3/2023

    THALHEIM/ERZGEB.                                                     ANZEIGE(N)

   
   

 
 

    

   
 

 

  
  

   
   

 
  

    

       

Sani
Btim

ßßAuAu•
cruB
netra
egnu

ririHoHo•
Arfü

Mau
bdA•

•

•

puter
mutiB
bdane
intehsc
sinen

ürfne
antoz

&-ltA
euuerf
tunh

essan
lleKethcue

ic

F    
   

 
 

    

   
 

 

  
  

   
   

 
  

    

       

htulretep@ofnimetysSmiz
ne 157-0080:ierfnerhüg

064-5730.lee·uakciwZ
7-1730.lee· T

T
ztinmehC

ekcortskrewuaBrüfbeirtebhcaF
cSsliNrebahnI

negunhtcid
rkerwueamn

hcließlihcs
-auerMllear

-htcibdal
eubauN

gkeittihuc
egenggenn

tuLrete

?ednäWe
–re

P

l   
   

 
 

    

   
 

 

  
  

   
   

 
  

    

       

ed.eh
58843

55300
88717
gnugeln
ebäwhc

eht

   
   

 
 

    

   
 

 

  
  

   
   

 
  

    

       runrfahahJ h30 hre E

Sani
ella•

puter

   
   

 
 

    

   
 

 

  
  

   
   

 
  

    

       ansuieSufenrng,
htulretep.www
htulretep@ofni

dna Hrenieusas
metysSmiz

   
   

 
 

    

   
 

 

  
  

   
   

 
  

    

       n!a
ed.eh
ed.eh

C

M

Y

K



Wieder da: ZINSEN!

Kommen nie aus der Mode.

Werbung

2,5%

volksbank-chemnitz.de/kombi-produkt

Volksbank

Chemnitz eG
Ihr Partner in der Region Chemnitz-Zwickau-Erzgebirge
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An der Alten Schule 15

09376 Oelsnitz

Tel.: (037298) 3220 | Fax: 32222

Mail: info@glueckauf-oelsnitz.de

Stellenangebote und 
Ausbildungsmöglichkeiten
Wir stellen ein:    •    Anlagenmechaniker

                            •    Heizungsanlagenbauer

                            •    Lüftungsbauer

                            •    Klempner

Wir bilden aus: Für September dieses Jahres 

bieten wir folgende Ausbildungsmöglichkeiten an:

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs-
und Klimatechnik

SEITE 23AUSGABE 3/2023

    THALHEIM/ERZGEB.                                                     ANZEIGE(N)

Beilagenhinweis:

Dieser Ausgabe liegt 

folgende Beilage bei:

➔  Beer’s Apotheken 
     OHG

Weitere Beilagen sind

nicht Bestandteil dieser

Zeitung.
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Frohe Ostern
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Containerdienst
Äußere Gewerbestraße 3

09235 Burkhardtsdorf OT Meinersdorf
Telefon: 0 37 21 · 27 08 18 | Mobil: 01 63 · 8 51 04 96

1,5 m3 bis 10 m3 | Schüttgutverkauf 
Annahme nach Absprache.
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09394 Hohndorf
Hauptstraße 23
Telefon/Fax: 

(037298) 30379
Funk (0173) 3711630

• Neu-,  Aus- u. Umbau • Sanierung 
• Fassaden • Trockenbau • Estrich 
• Pflasterarbeiten u. a. 

Jörg 

Sonntag

kontakt@js-bau-hohndorf.de · www.js-bau-hohndorf.de

Wir wünschen
allen ein 
frohes 

Osterfest!

Wir zählen zu den führenden Unternehmen im Bereich der Lohn-
fertigung von Präzisionsteilen auf CNC Fräsbearbeitungszentren. 
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Stollberg:

Wir bieten Ihnen kollegiale Arbeitsatmosphäre mit familiären  
Firmenkultur eines inhabergeführten mittelständischen Unter-
nehmens und eine attraktive, qualifikationsgerechte Entlohnung 
mit Bonussystem und zusätzlichen Sozialleistungen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen z.Hd. Herr Kunz.

Auer Straße 50 · 09366 Stollberg · Tel.: 03 72 96 / 9 27 99-0
Fax.: 03 72 96 / 9 27 99-90 · Job@Lindenmann.de
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BRENNNT IHRR HHERRZ AUCCHH
FÜR DDIE PFLLEEGGE??

Für unser AZURIT Senioren-
zentrum Drei Tannen in
Thalheim suchen wir Sie
(m/w/d) in Teil- & Vollzeit.

PFLEGEFACHKRAFT
PFLEGEHILFSKRAFT

MITAARBEITEERR-BEENEFITTSS

Familienfreundliche
Schichtplanung

Fort- und
Weiterbildungen

AZURIT Seniorenzentrum

DREI TANNEN

Helenenstraße 9
09380 Thalheim

T +49 3721 27436-0
szdreitannen@azurit-gruppe.de

www.azurit-gruppe.de
www.azurit-hansa-karriere.de

Wir fr euen uns auf Sie!

Leistungsgerechte
Bezahlung

Sondergrati-
fikationen

Frohe

O S T E R N

Untere Bahnhofstraße 23
09380 Thalheim
Telefon 03721 85080

Am Niederen Anger 11
08297 Zwönitz
Telefon 037754 5060

Orthopädietechnik 
Mayer & Behnsen GmbH

Qualität und Kompetenz mit Tradition
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Anzeigentelefon: 037208/876-200
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